
Primarschulhaus «Schlüechti»
Umbau/Erweiterung   oder   Neubau?



1962: Gemeindeversammlung beschliesst, 
Primarschulbetrieb vom Oberstufenschulhaus 
Badenerstrasse in einen eigenständigen 
Neubau an der Schlüechtistrasse zu verlegen.

1965: Eröffnung neue Primarschule «Schlüechti»
 - 8 Klassenzimmer
 - 1 Nähschulzimmer
 - 1 Werkraum
 - 1 Bibliotheksraum
 - 1 Lehrerzimmer
 Anzahl Schüler = ???

1962: Einwohnerzahl: 1’699
(Weiningen-Dorf + Fahrweid-Weiningen)



1990: Einwohnerzahl: 3’551
(Weiningen-Dorf + Fahrweid-Weiningen)

1990: Gemeindeversammlung beschliesst Sanierung 
und Erweiterung Schulhaus «Schlüechti».

1993: Einweihung erweiterter Schulhaustrakt
 - 10 Klassenzimmer
 - 1 Handarbeitszimmer
 - 1 Werkraum
 - 1 Musikzimmer
 - 1 Bibliotheksraum
 - 1 Lehrerzimmer
 - 2 Zimmer als Raumreserve
 Anzahl Schüler = 149



2026: Einwohnerzahl: 5’190
(Weiningen-Dorf + Fahrweid-Weiningen)

Heute: Schülerzahl (175) und übergeordnete Bestim-
mungen verlangen für Primarschulbetrieb 
folgendes Raumprogramm:

 - 12 Klassenzimmer
 - 12 Gruppenräume gross / 9 klein
 - 2 Handarbeitszimmer
 - 2 Werkräume
 - Aufenthaltsräume
 - Bibliothek/Mediathek
 - Mehrzwecksaal
 - Musikunterrichtszimmer
 - Schulsozialarbeit / Psychomotorik
 - adäquates Lehrerzimmer
 - Arbeitszimmer/ Sitzungszimmer
 - Schulleitungsbüro
 - Schulverwaltung

2024: Gemeinderat beantragt Umbau mit Erweiterung 
Schulhaustrakt «Schlüechti» (während der 
Bauphase erfolgt der Schulbetrieb in einem 
Provisorium).

2024: Gemeindeversammlung beauftragt den 
Gemeinderat dazu, vorerst einen Neubau zu 
prüfen (Variantenprüfungen).



Die Notwendigkeit einer Vergrösserung des 
Schulhauses wird von niemandem bestritten.
Hauptargumente der Neubau-Befürworter:
• Es macht keinen Sinn, in ein altes Gebäude zu investieren.
• Bei einem Neubau muss der Schulbetrieb während der Bauphase 

nicht in ein Provisorium ausweichen.
• Nach dem Neubau kann der Altbau für weitergehende 

Schulnutzungen freigegeben werden.



Die Notwendigkeit einer Vergrösserung des 
Schulhauses wird von niemandem bestritten.
Hauptargumente des Gemeinderates:
• Das Projekt Umbau/Erweiterung ist weit fortgeschritten und 

gewährt eine ansprechende Sicherheit für einen raschen 
Baubeginn.

• Ein Umbau mit Erweiterung ist trotz Realisierung eines 
Provisoriums nicht teurer als eine Neubaute.

• Ein Neubauprojekt gewährt keine bestechenden Vorteile. Die nach 
dem Neubau geforderte Umnutzung des Altbaus löst hinsichtlich 
Bausubstanz und Baustruktur die selben Fragen auf wie beim 
Projekt Umbau/Erweiterung.



Die Notwendigkeit einer Vergrösserung des 
Schulhauses wird von niemandem bestritten.
Hauptargumente der Primarschulpflege:
• Der bereits heute herrschende Platzmangel ist prekär.

• Es ist eine rasche Besserung zu bewerkstelligen.



Der Antrag des Gemeinderates lautete:
• Für die Planung eines Umbaus mit Erweiterung der Primarschul-

hausanlage "Schlüechti" in Weiningen-Dorf, zuzüglich einer neuen 
Tiefgarage unter der Schulhauswiese, wird zulasten der Investi-
tionsrechnung der Gemeinde Weiningen ein Projektierungskredit 
in der Höhe von Fr. 1'900'000.— genehmigt.



Wortlaut des Rückweisungsantrags:
• Prüfung der Genehmigungsfähigkeit auf Stufe Machbarkeit für die 

Erstellung eines Neubaus auf dem Baufeld D1 mit vier Vollge-
schossen, welcher das Raumprogramm der Primarschule 
Weiningen erfüllt;

• Sollte dies nicht genehmigungsfähig sein, Prüfung der Genehmi-
gungsfähigkeit auf Stufe Machbarkeit für die Erstellung eines 
Neubaus auf dem Baufeld D1 mit drei Vollgeschossen und einem 
reduzierten Dachgeschoss, welcher das Raumprogramm der 
Primarschule Weiningen möglichst gut erfüllt;

• Sollte dies nicht genehmigungsfähig sein, Prüfung der Genehmi-
gungsfähigkeit auf Stufe Machbarkeit für die Erstellung eines 
Neubaus auf den Parzellen 1575 und sofern nötig 2990, der das 
Raumprogramm der Primarschule Weiningen erfüllt.



Prüfungsresultat
• Bei der Bearbeitung des kaskadenartig angeordneten Prüfungs-

auftrags konnte festgestellt werden, dass die Erstellung eines 
Neubaus auf dem Baufeld D1 mit drei Vollgeschossen und einem 
reduzierten Dachgeschoss, welcher das Raumprogramm der 
Primarschule Weiningen möglichst gut erfüllt, ausführbar 
erscheint. 

• Der Gemeinderat hat daraufhin die Varianten "Umbau/Erweite-
rung" und "Neubau" einer detaillierten Gegenüberstellung 
unterworfen.



Variante Umbau/Erweiterung Variante Neubau
(mit Provisorium)



Variante Umbau/Erweiterung Variante Neubau
(mit Provisorium)



"Umbau/Erweiterung" versus "Neubau" 
Erfüllung Raumprogramm

Fazit:
Die Varianten sind in Bezug auf 
das Raumprogramm fast gleich-
wertig. Leichte Vorteile für 
Variante "Umbau/Erweiterung".



"Umbau/Erweiterung" versus "Neubau" 
Baukosten (inkl. Rückbau & Provisorien)

Fazit:
•Die Erstellungskosten sind 

bei beiden Varianten gleich-
wertig.
• Leichte Vorteile für Variante 

"Neubau" bezüglich Unter-
haltskosten.



"Umbau/Erweiterung" versus "Neubau" 
Einbettung ins Ortsbild

Fazit:
"Umbau/Erweiterung" fügt 
sich harmonischer in das 
Ortsbild ein und tritt weniger 
mächtig in Erscheinung.



"Umbau/Erweiterung" versus "Neubau" 
Ökologie

Fazit:
Über 60 Jahre gerechnet, ver-
ursacht die Variante "Umbau/ 
Erweiterung" fast 30% weniger 
Emissionen.



"Umbau/Erweiterung" versus "Neubau" 
Raumkomfort

Fazit:
Bezüglich Raumkomfort 
schliessen beide Varianten 
nahezu gleich ab.



"Umbau/Erweiterung" versus "Neubau" 
Notwendigkeit Provisorien

Fazit:
•Bei der Variante "Neubau" sind 

keine Provisorien notwendig.
•Das Neubauvorhaben verursacht 

jedoch Einschränkungen im 
Schulbetrieb ohne Provisorien.



"Umbau/Erweiterung" versus "Neubau" 
Identifikation

Fazit:
Das Primarschulhaus Schlüechti 
bildet einen Identifikationsbau in 
Weiningen-Dorf und bleibt mit 
der Variante "Umbau/Erweite-
rung" bestehen.



"Umbau/Erweiterung" versus "Neubau" 
Barrierefreiheit

Fazit:
• "Neubau" gewährt für Personen 

mit Gehbehinderung einen 
umfassenderen Zugang. 
• "Umbau/Erweiterung" hält sich 

ebenfalls an das Gesetz.



"Umbau/Erweiterung" versus "Neubau" 
Baurisiken / Strukturelle Risiken

Fazit:
•Bezüglich Baurisiken schliesst 

"Neubau" vorteilhafter ab.
•Bezüglich Erdbebensicherheit 

sind beide Varianten gleich-
wertig.
•Bezüglich Brandschutz schliesst 

"Umbau/Erweiterung" vorteil-
hafter ab.



"Umbau/Erweiterung" versus "Neubau" 
Rechtssicherheit

Fazit:
Die Variante "Umbau/Erwei-
terung" ist mit erheblich 
weniger Risiken verbunden.



"Umbau/Erweiterung" versus "Neubau" 
Lebensdauer

Fazit:
Variante "Neubau" weist eine 
längere Gesamtnutzungsdauer 
aus.



"Umbau/Erweiterung" versus "Neubau" 
SCHLUSSFAZIT

Der durchgeführte Vergleich zeigt 
auf, dass die beide Varianten aus 
neutraler Sicht gleichwertig einzu-
stufen sind. 

Nach einer durch Gemeinderat und 
Primarschulpflege sachlich vorge-
nommenen Gewichtung schliesst 
jedoch die Variante "Umbau/Erwei-
terung" mit einer höheren Punktzahl 
ab (+ 17%).



Was würde bei einem Neubau mit dem 
heutigen Schulhaustrakt geschehen
• Gemäss Bestimmungen des Gestaltungsplans "Unterdorf" darf das 

Areal "Schlüechti" nur für Schulhauszwecke beansprucht werden.
• Gemäss Bestimmungen des Quartierplans "Unterdorf" steht dieses 

Areal für den Betrieb von nur einer Schuleinrichtung zur Verfügung. 
Die Einmietung einer weiteren Schulinstitution ist nicht möglich.

• Eine Umnutzung für schuleigene Zwecke löst hinsichtlich Bau-
substanz und Baustruktur die selben Fragen auf wie beim Projekt 
Umbau/Erweiterung. Ausserdem wäre das heutige Gebäudevolu-
men nebst dem Neubau viel zu gross für eigene Schulnutzungen.

• Die mittel- bis langfristige Aufrechterhaltung einer Brache ist teuer.
• Ein Abbruch des heutigen Schulhaustrakts drängt sich auf.



Warum werden die baurechtlichen Risiken bei 
der Variante "Neubau" als hoch eingestuft
• Die Variante "Neubau" reizt das hierfür bereitstehende Baufeld D1 

fast vollständig aus, ohne dabei die zulässigen Massvorschriften zu 
verletzen. Dieses Projekt nimmt jedoch keine Rücksicht auf die 
Betroffenheit der direkten Anstösser.

• Gerichtsinstanzen können aufgrund ungenügender Einordnung 
mitunter auch eine Reduktion des Volumens verlangen. Eine 
Volumenreduktion steht jedoch im Widerspruch zum geforderten 
Raumprogramm.

• Gebäude, welche einen stossenden Gegensatz zu den die Umgebung 
prägenden Merkmalen oder zum Quartiercharakter bilden, können 
ebenfalls gerügt werden.





Warum werden die baurechtlichen Risiken bei 
der Variante "Umbau/Erweiterung" als niedrig 
eingestuft
• Bei der Variante "Umbau mit Erweiterung" ist diese Rechtsunsicher-

heit ungemein kleiner, da das bestehende Gebäude nicht an die 
Kernzone grenzt und im Weiteren das Projekt keine unmittelbare 
Betroffenheit von Anstössern auslöst.
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Beurteilung des Gemeinderates
• Der Gemeinderat hat den von den Stimmberechtigten 

angeordneten Prüfauftrag erfüllt.
• Die umfangreiche und intensive Prüfung hat gezeigt, dass die 

Varianten "Neubau" und "Umbau/Erweiterung" weitgehend 
gleichwertig sind.

• Allerdings gilt es die von der Variante "Neubau" ausgehenden bau-
rechtlichen Risiken sehr ernst zu nehmen. Bewahrheiten sich die 
Interpretationen des Gemeinderates, so gehen grosse Geld-
summen und viel Zeit verloren, um am Schluss wieder bei Null 
anfangen zu müssen.

• Der Gemeinderat beantragt daher erneut und bestimmt, die 
bestehenden Probleme rasch an die Hand zu nehmen und diese 
nachhaltig zu lösen. Deshalb hält er an der Variante "Umbau/Er-
weiterung" fest.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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